
  
 
Gemeinde Reichertshausen  85293 Reichertshausen 
 

Postanschrift: Besuchszeiten:  Bankkonten: 
Pfaffenhofener Str.2 Montag mit Mittwoch 8.15 - 12 Uhr  Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte Sparkasse Pfaffenhofen/Ilm 
85293 Reichertshausen Donnerstag 15.00 - 19.30 Uhr 

Freitag kein Parteiverkehr 
 Nr. 2711575 (BLZ 721 608 18) 

IBAN: DE61 7216 0818 0002 7115 75 
BIC: GENODEF1INP 

Nr. 4424 (BLZ 721 516 50) 
IBAN: DE45 7215 1650 0000 0044 24 
BIC: BYLADEM1PAF 

 

Gemeinde Reichertshausen 
Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 

 Sachbearbeiter(in)  Zimmer-Nr. 

zurück an: Frau Schmid 02 

Gemeinde Reichertshausen Vermittlung   

Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung 858-0 oder 858-  22 

Pfaffenhofener Straße 2 Telefax  

85293 Reichertshausen 08441/85858  

 e - mail michaela.schmid@reichertshausen.de 

 
 

Antrag für eine Plakatierung 
gemäß der Verordnung über öffentliche Anschläge in der Gemeinde Reichertshausen 

 
 

Angaben zur antragsstellenden Person 

☐  örtlicher Verein  

     oder Gruppierung 

☐  auswärtiger Verein 

     oder Gruppierung 

☐  Partei oder  

     politische Gruppierung 

Name des Vereines/Gruppierung, der 
Partei oder politischer Gruppierung 

 

Familienname und Vorname  
der antragstellenden Person 

 

Sitz des Vereines/Gruppierung, der 
Partei oder politischen Gruppierung 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

 

Telefonnummer  

Mobilnummer  

E-Mail  

Webseite/Homepage  
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Angaben zur Plakatierung 

Bezeichnung der Veranstaltung, für die 
geworben werden soll 

 

Datum der Veranstaltung  

gewünschter Beginn der Plakatierung  

Abbau der Plakatständer  

Für örtliche und auswärtige Vereine/Gruppierungen gilt: 
Öffentliche Anschläge dürfen grundsätzlich 15 Tage vor der Veranstaltung angebracht und müssen spätestens drei Tage 
nach der Veranstaltung abgebaut werden. Die Plakatständer dürfen hierbei eine Größe von maximal DIN A 1 nicht 
überschreiten. Örtliche Vereine/Gruppierungen dürfen bis zu 20 Plakatständer aufstellen, auswärtige lediglich maximal 5 
Plakatständer (§ 3 Plakatierungsverordnung). 
 
Für Parteien und politische Gruppierungen gilt: 
Es werden bei Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden spezielle Plakatwände 
aufgestellt. Hierauf dürfen auf festen Plätzen jeweils zwei Plakate mit einer Größe von DIN A 1 angebracht werden. Die 
Plätze werden von der Gemeinde Reichertshausen festgelegt. Sollte auf den Plakatwänden kein Platz zur Verfügung stehen, 
dürfen unmittelbar neben der Tafel jeweils zwei Plakate auf Plakatständer mit einer Größe von maximal DIN A1 angebracht 
werden. Diese müssen jedoch in dieselbe Fluchtrichtung zeigen, wie die Plakatwand selbst. Die Anschläge dürfen bei einer 
Wahl sechs Wochen vor einer Wahl/Abstimmung aufgestellt und müssen spätestens eine Woche danach selbstständig 
wieder entfernt werden. Die Anschläge bei Volksbegehren dürfen vier Wochen vor der festgelegten Eintragungsfrist 
angebracht und müssen spätestens eine Woche danach selbstständig entfernt werden (§ 4 Plakatierungsverordnung). 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Plakatierung mit kommerziellen oder gewerblichen Zweck gemäß unserer 
Plakatierungsverordnung nicht gestattet ist (§ 5 Abs. 5 Plakatierungsverordnung). 
 
Jede Plakatierung im Gemeindegebiet Reichertshausen bedarf einer Genehmigung. Alle nicht genehmigten Plakatierungen 
von unseren gemeindlichen Bauhofmitarbeiter_innen entfernt und entsorgt. Die Kosten hierfür werden Ihnen anschließend in 
Rechnung gestellt. 

 
 

Angaben zum Empfänger des Genehmigungs- oder Ablehnungsschreibens, sowie 
der Rechnungsadresse bei nicht fristgerechter Entfernung der Plakatierung 

Name des Vereins/Gruppierung, Partei 
oder politischer Gruppierung 

 

Familienname, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

 

Sollte die Plakatierung Ihrerseits nicht fristgerecht entfernt werden, wird die Entfernung durch die Mitarbeiter*innen des 
gemeindlichen Bauhofes vorgenommen. Der Arbeitsaufwand und die Entsorgung der Plakatständer werden Ihnen 
anschließend in Rechnung gestellt. 
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Datenschutzverarbeitung und Datenschutzerklärung 
Die mit diesem Anzeigevordruck abgefragten personen-/firmenbezogenen Daten werden 
aufgrund einer gesetzlichen Grundlage erhoben und verarbeitet. Die Daten sind für die 
Bearbeitung erforderlich und werden nur für diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben 
ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten erfolgt gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DSGVO). Bitte beachten Sie hierzu das Hinweisblatt zu den Informationspflichten gemäß 
Artikel 13 und 14 der DSGVO und die Informationen auf der Internetpräsenz der oben 
genannten Behörde. 
 
Erklärung 
Mir ist bekannt, dass die Plakatierung einer Genehmigung der Gemeinde Reichertshausen 
bedarf. Ohne Genehmigungsscheiben dürfen keinesfalls öffentliche Anschläge im 
Gemeindegebiet Reichertshausen angebracht werden. Sollte die Plakatierung nicht 
rechtzeitig entfernt oder nicht genehmigt worden sein, trage ich die Kosten für die 
Entfernung, sowie für die Entsorgung. 

 
 
 
 
 
 
 _________________________________   _____________________________  
 Ort, Datum  Unterschrift 


